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Kein staatliches Gemeinwesen kann angesichts der zahl-
reichen Aufgaben, die moderne Gesellschaften an den
Staat delegiert haben, ohne Steuern und andere Zwangsab-
gaben auskommen. Zumal die Ansprüche an den Staat in
den vergangenen Jahrzehnten eher gestiegen sind. Ande-
rerseits zahlt kaum jemand wirk-
lich gerne Steuern und Sozialab-
gaben. Das gilt vor allem dann,
wenn die Bürger das Gefühl be-
schleicht, dass der Staat ihr Geld
verschwendet oder für Dinge ver-
wendet, die ihnen selbst keinen,
der Gemeinschaft nur geringen
Nutzen stiften oder sogar falsche
Anreize setzen.

Hinzu kommen die zunehmende
Komplexität des Steuer- und Sozi-
alabgabenrechts und die nach wie
vor zahlreichen Steuervergünsti-
gungen für einzelne Interessengruppen. Vor allem in der
größtenteils abhängig beschäftigten Mittelschicht, die keine
größeren legalen Gestaltungsspielräume hat, macht sich zu-
nehmend Frustration über vermeintlich ungerechte Belas-
tungen breit. Manch ein Leistungsträger, der ehrlich seine
Steuern und Abgaben zahlt, fragt sich, ob er am Ende nicht
der Dumme ist. Der Steuermoral ist das alles jedenfalls
nicht zuträglich.

Dabei ist unstrittig, dass die Einhaltung des für alle geltenden
Ordnungsrahmens Grundlage unseres gesellschaftlichen

Zusammenlebens ist. In einem demokratischen Rechts-
staat müssen auch unbequeme Gesetze eingehalten
werden. Von daher ist es durchaus sinnvoll, dass die Bun-
desregierung bereits seit längerem Schwarzarbeit und
Steuerhinterziehung den Kampf angesagt hat. Der einge-

schlagene Weg, der vor allem auf
stärkere Kontrolle und Ab-
schreckung setzt, ist zwar nach-
vollziehbar und in Grenzen auch
wirksam. Das zeigen nicht zuletzt
die empirischen Ergebnisse der
vorliegenden Studie von Lars Feld
und Friedrich Schneider.

Allerdings belegen ihre Ergebnis-
se auch die große Bedeutung der
Steuermoral, also der Akzeptanz
von Steuern und Abgaben: Wenn
Steuern von den Steuerpflichtigen
als gerechter Preis für als sinnvoll

erachtete staatliche Leistungen angesehen werden und
Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit gesellschaftlich
verpönt sind, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit für
ehrliches Verhalten. Hier anzusetzen und die Steuermoral
durch kluge, ordnungspolitisch überzeugende Politikent-
scheidungen (wie z.B. echte Steuervereinfachung) zu er-
höhen, ist einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat
ohne Zweifel angemessener, als lediglich die Sanktions-
und Kontrollschraube immer stärker anzuziehen und auch
unbescholtene Bürger zuallererst einem Generalverdacht
auszusetzen. Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel.

Prof. Dr. Michael Eilfort Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen

Inhalt
1 Deutschland –

ein Land von Steuersündern? . . . . . . . . . . . . . 3

2 Wie wird die Politik der Abschreckung

wahrgenommen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Die Bedeutung der Steuermoral . . . . . . . . . . . 5

4 Steuerbelastung und Zahlungsbereitschaft

für öffentliche Güter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Steuerunehrlichkeit –

wie stark ist sie ausgeprägt? . . . . . . . . . . . . . . 10

6 Eine Gratwanderung für die Politik . . . . . . . . . 11

Executive Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12



3

Empirische Evidenz für Deutschland

1 Deutschland –
ein Land von Steuersündern?

Angesichts der Kampagnen der Bundesregierung, der ge-
setzlichen Änderungen und nicht zuletzt der medialen Prä-
senz des Themas in den vergangenen zehn Jahren könnte
man den Eindruck gewinnen, dass die Steuerhinterziehung
in der Tat – neben dem Fußball – zum liebsten Sport der
Deutschen geworden ist. In düsteren Plakaten wirbt das
Bundesfinanzministerium zusammen mit dem Zoll: „Wir
kämpfen gegen Schwarzarbeit, damit der Wettbewerb in
ihrer Branche sauber bleibt.“ Oder: „Unser Job bedeutet für
Schwarzarbeit: Betreten der Baustelle verboten.“1 Daneben
stehen handfeste Verschärfungen des geltenden Rechts
und diese sind nicht nur auf die Schwarzarbeit, sondern auf
alle Formen der Steuerhinterziehung gerichtet. 

Es gehört zum erklärten Ziel der Bundesregierung, die
Steuerhinterziehung von der Raumpflege bis zum interna-
tionalen Kapitalmarkt zu bekämpfen. So erhöhte das
Schwarzarbeitsgesetz (SchwarzArbG vom 23.07.2004,
BGBl. I S. 1842, zuletzt geändert am 22.04.2009, BGBl. I S.
818) die Strafen und, durch die Schaffung der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit (FKS), auch die Kontrollintensität. Mit
der Zinsrichtlinie der EU von 2005 wurde die Koordination
zwischen den EU-Mitgliedsländern in Steuerfragen intensi-
viert. Der vereinbarte Informationsaustausch ist gegen die
Hinterziehung von Kapitaleinkommensteuern gerichtet. Im
Zuge der Finanzkrise vereinbarte die OECD mit der
Schweiz und Liechtenstein, entgegen deren Regelungen
zum Erhalt des Bankgeheimnisses, eine weitergehende
Amtshilfe in Steuersachen als jemals zuvor. In Deutschland
ist das Bankgeheimnis hingegen weitgehend ausgehöhlt
und fällt hinter das Steuergeheimnis in seiner Bedeutung
zurück. Auf begründeten Anfangsverdacht erhalten die Fi-
nanzbehörden Konteninformationen und können diese in
Steuerstrafverfahren verwenden. 

Begleitet wurde diese Politik der Abschreckung von einer
Steueramnestie im Jahr 2003 und mehreren Reformen der
Einkommen- und Körperschaftsteuern in den Jahren 2001,
2004, 2005, 2008 und 2009, die teilweise eine Reduktion
der Steuerbelastung mit sich brachten, teilweise aber auch
die Steuerstruktur so änderten, dass gewisse Mehrbelas-
tungen auftraten. Nicht zuletzt die Abgeltungsteuer ist in
diesem Zusammenhang zu nennen. 

Auf den ersten Blick scheint diese Politik erfolgreich. Nach
dem Tätigkeitsbericht des Zolls2 führten die 6.500 Mitar-

beiter der FKS im Jahr 2009 472.542 Personenüberprüfun-
gen sowie 51.600 Prüfungen von Arbeitgebern durch und
schlossen 104.003 Ermittlungen wegen Straftaten sowie
61.531 wegen Ordnungswidrigkeiten ab. Diese führten zu
Geldstrafen in Höhe von 33,7 Millionen Euro, Bußgeldern in
Höhe von 55,3 Millionen Euro und Freiheitsstrafen in Höhe
von insgesamt 1.813 Jahren. Hinzu treten die Maßnahmen
der Steuerfahnder der Länder. 

Diese Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Bei
einem hohen Niveau an Steuerunehrlichkeit gibt es auch
viel zu entdecken. Als Beleg dafür, dass Abschreckung
funktioniert, genügen sie jedenfalls nicht. Um den Erfolg
der Abschreckungspolitik des vergangenen Jahrzehnts zu
beleuchten, haben wir im Jahr 2009 in Zusammenarbeit
mit TNS Infratest München eine repräsentative Befragung
von 2.149 Personen in Deutschland durchgeführt. Die Be-
fragung erfolgte mit Hilfe eines Fragebogens, der von For-
schern der Rockwool Foundation3 entwickelt und seit
mehreren Jahren auch in Deutschland erfolgreich ange-
wendet wurde. Der Fragebogen ist so konzipiert, dass nicht
nur das Ausmaß der Steuerunehrlichkeit ermittelt werden
kann, sondern auch die individuellen Einschätzungen von
Strafen und Kontrollen, der Steuerbelastung und die Ak-
zeptanz unterschiedlicher Formen von Steuerunehrlichkeit
abgefragt werden. Auf dieser Basis lässt sich in multiva-
riaten Analysen ermitteln, welche Rolle diese Faktoren für
die Höhe der Schwarzarbeit oder der Steuerhinterziehung
spielen. 

1 Siehe dazu http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/BMF_
Startseite/Service/Downloads/Abt_III/Kampagnenmotive_zur_Bekaempfung
_der_Schwarzarbeit,property=publicationFile.pdf (download am 19. August
2010).

2 Siehe dazu BMF (2010), S. 71.
3 Siehe dazu Feld/Larsen (2011).
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2 Wie wird die Politik der 
Abschreckung wahrgenommen?

Die Politik der Abschreckung setzt entweder auf Strafen
oder auf Kontrollen. Beide bestimmen gemeinsam, wie hoch
die erwartete Strafe von Steuerhinterziehern ist. Je höher
die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung, desto stärker ist
der Abschreckungseffekt. Ähnlich verhält es sich mit einer
Verschärfung des Steuerstrafrechts: Je schärfer die Sank-
tionen sind, umso stärker werden potentielle Sünder abge-
schreckt. Ökonomisch entspricht die erwartete Strafe einem
Preis, der für Regelverstöße zu zahlen ist. Die potentiellen
Kosten für den Steuersünder steigen an, je eher er erwischt
zu werden droht oder je schärfer er bestraft wird. Dabei
kommt es auf die subjektive Einschätzung der Steuerpflich-
tigen an. Ihre individuellen Erwartungen sind ausschlagge-
bend für die Abschreckungswirkungen des Steuerstraf-
rechts. In dieser Studie werden daher das individuell wahr-
genommene Entdeckungsrisiko und die erwartete Strafe
bei Steuerdelikten erfragt. 

Die Antworten auf die Frage, wie groß der Befragte das Ri-
siko, bei Steuerhinterziehung entdeckt zu werden, ein-
schätzt, sind in Abbildung 1 zusammengefasst. Mehr als
drei Viertel der Befragten sehen das Entdeckungsrisiko als
eher moderat an. Nur je etwa 11 Prozent haben eine extre-
me Einschätzung und sehen das Risiko als sehr groß oder
sehr klein an. Insgesamt nimmt eine knappe Mehrheit von
51,7 Prozent der Befragten ein relativ kleines Risiko wahr.

In den Fragen nach den erwarteten Strafen bei Steuerhinter-
ziehung wird zwischen geringfügigen und schweren
Steuerdelikten unterschieden. Wir fragen einerseits nach der
Strafe bei einem Hinterziehungsbetrag von 2.500 Euro und
andererseits nach derjenigen bei einem Hinterziehungsbe-
trag von 250.000 Euro. Zudem sind verschiedene Typen von
Strafen vorstellbar. So sind die einfache Nachzahlung des
geschuldeten Steuerbetrages, zusätzlich eine geringe oder
eine hohe Geldstrafe oder zusätzlich eine Gefängnisstrafe
möglich. Zwar lässt sich die Gefängnisstrafe nach deut-
schem Recht über die Festlegung von Tagessätzen in eine
Geldstrafe umrechnen. Diese Feinheiten des Steuerstraf-
rechts muten wir den Befragten jedoch nicht zu.

Steuerunehrlichkeit, Abschreckung und soziale Normen
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Abbildung 1: Subjektiv erwartetes Entdeckungsrisiko 

Abbildung 2: Erwartete Strafen für geringfügige Steuerdelikte (2.500 Euro)
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Die Antworten auf diese Fragen sind in den Abbildungen 2
und 3 wiedergegeben. Während bei geringen Vergehen
auch nur geringe Strafen erwartet werden, vermutet die
Mehrzahl der Deutschen bei schweren Steuerdelikten ent-
weder eine hohe Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe. Bei
einem Hinterziehungsbetrag von 250.000 Euro erwarten
39,1 Prozent der Befragten eine hohe Geldstrafe, 22,6 Pro-
zent eine Gefängnisstrafe und 28,7 Prozent beides.

3 Die Bedeutung der Steuermoral

Steuerehrlichkeit hängt nicht nur von der Abschreckungs-
wirkung des Rechts ab. Für das Strafrecht allgemein gilt,
dass es immer auch einen symbolischen und erzieheri-
schen Aspekt neben dem abschreckenden Charakter hat.
Den Bürgern wird vermittelt, wie sie sich verhalten sollen.
Moralisches Verhalten entlastet das Rechtssystem, weil
der Staat weniger Ressourcen für die Durchsetzung seiner
Gesetze aufbringen muss. Verantwortliches Verhalten er-
möglicht den Bürgern mehr Freiheit, weil die Kontroll- und
Fahndungsaktivitäten des Staates geringer ausfallen. Um-
gekehrt kann die Wahrnehmung von Gesetzesverstößen
als Kavaliersdelikt das Funktionieren des Rechtsstaates
empfindlich beeinträchtigen. 

Da die Steuerunehrlichkeit von der Schwarzarbeit bis zur
Hinterziehung von Kapitaleinkommensteuern reicht und
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Abbildung 3: Erwartete Strafen für schwere Steuerdelikte (250.000 Euro)

bei Schwarzarbeit häufig auch Sozialbetrug auftritt, fragen
wir nach der Akzeptanz von Sozialbetrug, Schwarzarbeit
und Steuerhinterziehung. Auf einer Skala von 1 für völlig un-
vertretbar bis 10 für völlig vertretbar, können die Befragten
ihre individuelle Akzeptanz des jeweiligen Delikts wieder-
geben. Die Antworten auf die Frage, wie akzeptabel der un-
gerechtfertigte Bezug von Sozialleistungen (Arbeitslosen-
geld, Sozialhilfe, etc.) ist, sind in Abbildung 4 dargestellt.
Sozialbetrug wird von den Deutschen stark abgelehnt. Von
den Befragten finden 72,5 Prozent den ungerechtfertigten
Bezug von Sozialleistungen völlig inakzeptabel. Insgesamt
zeigen 93,9 Prozent eine eher geringe Akzeptanz für Sozial-
betrug.

Das Bild könnte im Hinblick auf die Akzeptanz der Schwarz-
arbeit verschiedener kaum sein (Abbildung 5). Nur 32,6
Prozent der Befragten empfinden Schwarzarbeit als völlig
unvertretbar. Insgesamt äußert eine deutliche Mehrheit von
78 Prozent eine eher geringe Akzeptanz der Schwarzarbeit.
Dies kontrastiert stark mit der nahezu einmütigen Ablehnung
des Sozialbetrugs. Bemerkenswert ist, dass eine höhere
Professionalität der Schwarzarbeit zu einer geringeren Ak-
zeptanz unter den Befragten führt. Erfolgt Schwarzarbeit
zwischen Privatpersonen, so empfinden lediglich 27,6 Pro-
zent dies als völlig inakzeptabel, die Mehrheit der Ableh-
nung sinkt auf 67,6 Prozent. Arbeiten Firmen professionell
füreinander schwarz, so sehen 72,2 Prozent der Befragten
dies als völlig unvertretbar an. Die Mehrheit der Ablehnung
steigt auf 95,3 Prozent und ist ähnlich hoch wie die Ein-
schätzung des Sozialbetrugs. 

Die Akzeptanz der Steuerhinterziehung liegt zwischen der-
jenigen des Sozialbetrugs und der Schwarzarbeit (Abbil-
dung 6). Auf die Frage, wie akzeptabel falsche Angaben bei

Quelle: Feld/Schneider/Baskaran (2010). 
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der Steuererklärung für die Befragten sind, antworten 48,5
Prozent, dass dies völlig inakzeptabel sei. Insgesamt lehnen
87,7 Prozent der Befragten Steuerhinterziehung ab. 

Auch wenn diese Befragungsergebnisse durch sozial er-
wünschtes Antwortverhalten beeinflusst sein können, zeigt
sich gleichwohl eine relativ hohe Konformität zwischen

Abbildung 5: Akzeptanz von Schwarzarbeit im Allgemeinen
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der Steuermoral und dem Steuerstrafrecht. Steuerhinter-
ziehung und Sozialbetrug werden in Deutschland weit-
gehend nicht als legitime Form des Widerstands gegen
Staatseingriffe verstanden. Die Beziehung zwischen dem
Steuerstaat und seinen Bürgern dürfte im Wesentlichen
intakt sein.

4 Steuerbelastung und Zahlungs-
bereitschaft für öffentliche Güter 

Dies zeigt sich auch, wenn nicht lediglich auf das Steuer-
strafrecht abgestellt wird. Zum einen beeinflusst die Höhe
der Abgabenbelastung das Hinterziehungsverhalten. Je
mehr ein Steuerzahler von einem zusätzlich verdienten
Euro an den Staat abgeben muss, je höher also die Grenz-
abgabenbelastung ist, um so mehr lohnt sich die Steuer-
hinterziehung und die Schwarzarbeit. Obwohl dieser Zu-
sammenhang zunächst intuitiv einsichtig ist, muss berück-
sichtigt werden, dass der Nutzen des Hinterziehungsver-
haltens nicht unabhängig von den Risikopräferenzen der

Menschen ist. Beispielsweise könnte eine Steuerzahlerin
mit hohem Einkommen und damit auch mit einer hohen
Grenzsteuerbelastung eher weniger hinterziehen, wenn sie ri-
sikoavers ist. Die Risikobereitschaft und der Verlauf des
Steuertarifs (Progression) beeinflussen somit den Effekt
der Abgabenbelastung auf das Hinterziehungsverhalten.

Die subjektiv wahrgenommene Grenzabgabenbelastung,
also das geschätzte Nettoeinkommen von zusätzlichen
100 Euro Bruttoeinkommen nach Steuern und Sozialab-
gaben, ist in Abbildung 7 wiedergegeben. Etwa 28,6 Pro-
zent der Befragten sehen sich einer Grenzabgabenbelas-
tung von 50 bis 75 Prozent gegenüber. Für 23,9 Prozent
liegen die Belastungen darüber. Lediglich 11,6 Prozent ge-
ben eine Grenzabgabenbelastung von weniger als 25 Pro-
zent an. Diese Selbsteinschätzung ist überraschend rea-
listisch, wenn man die Verteilungswirkungen der Einkom-
mensteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zu Rate
zieht. Überraschend ist dieser Realismus, weil aus früheren
Befragungen große Fehleinschätzungen berichtet werden. 

Die Beziehung zwischen dem Steuerstaat und seinen Bür-
gern ist zum anderen auch nicht auf die Steuerseite be-
schränkt. Im Austausch für ihre Steuerzahlungen erhalten
die Bürger öffentliche Leistungen, etwa in den Bereichen
Bildung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehr usw.,
sowie Sozialleistungen, die in aller Regel mit einem be-
stimmten Maß an Einkommensumverteilung verbunden

Abbildung 6: Akzeptanz von Steuerhinterziehung
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sind. In dieser Studie fragen wir nach der Zahlungsbereit-
schaft der Befragten für öffentliche Leistungen und für So-
zialleistungen auf einer Skala von 1 für keine Bereitschaft
bis 10 für eine sehr hohe Bereitschaft. Die Zahlungsbereit-
schaft für öffentliche Leistungen ist in Abbildung 8 wieder-
gegeben. Mehr als 50 Prozent der Befragten geben eine
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sehr hohe Zahlungsbereitschaft für die klassischen öffent-
lichen Aktivitäten an. Insgesamt haben über 85 Prozent eine
eher hohe Zahlungsbereitschaft. Die Zahlungsbereitschaft
für soziale Leistungen (Abbildung 9) fällt dagegen leicht ab.
Noch 43,3 Prozent der Deutschen haben eine sehr hohe
Zahlungsbereitschaft für die Sozialleistungen. Insgesamt

Abbildung 7: Subjektiv eingeschätzte Grenzabgabenbelastung (in Prozent)

Abbildung 8: Zahlungsbereitschaft für öffentliche Güter
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äußern 82,2 Prozent der Befragten eine eher hohe Zah-
lungsbereitschaft. Das ist etwas weniger als im Fall klas-
sischer öffentlicher Leistungen. Gleichwohl kann sich der
Sozialstaat in Deutschland auf eine relativ hohe Akzeptanz
stützen. Gleichermaßen eindeutig wie die Zahlungsbe-
reitschaft für die als sinnvoll perzipierten staatlichen Akti-

vitäten stellt sich jedoch auch der Zahlungswiderstand bei
einer Verschwendung von Steuermitteln dar (Abbildung
10). Ein Anteil von 51,8 Prozent der Befragten gibt einen
sehr hohen Zahlungswiderstand an. Eher hoch ist der Zah-
lungswiderstand immerhin bei insgesamt 81,5 Prozent der
Befragten. 

Abbildung 9: Zahlungsbereitschaft für soziale Leistungen

Abbildung 10: Zahlungswiderstand bei Verschwendung von Steuermitteln
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4 Siehe dazu Feld/Larsen (2011).
5 Siehe zu den verschiedenen Schätzmethoden und Schätzungen sowie der

Frage ihrer Kompatibilität Feld/Schneider (2010).
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5 Steuerunehrlichkeit –
wie stark ist sie ausgeprägt?

Vor dem Hintergrund dieser möglichen Einflussfaktoren
stellt sich die Frage, wie hoch die Steuerunehrlichkeit in
Deutschland ist. In dieser Studie unterscheiden wir drei
Formen möglicher Steuerunehrlichkeit. Erstens ist die tat-
sächliche Schwarzarbeit zu nennen. Zweitens besteht aber
auch ein Potential an Schwarzarbeit derjenigen, die schwarz
arbeiten würden, wenn sie Gelegenheit dazu hätten. Drit-
tens tritt die Hinterziehung von Kapitaleinkommen auf. Die
tatsächliche Schwarzarbeit ist in Abbildung 11 dargestellt.

Knapp 6 Prozent der Befragten geben zu, in den letzten 12
Monaten schwarz gearbeitet zu haben. Im Vergleich zu den
Befragungsergebnissen der Rockwool Foundation für das
Jahr 2006 stellt dies einen leichten Rückgang um 1,2 Pro-
zentpunkte dar.4 Verglichen mit der mit Hilfe anderer Ver-
fahren geschätzten Größe der Schattenwirtschaft von
etwa 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zeigt sich ein
deutlicher Unterschied.5 Dieser Unterschied ist gleichwohl
plausibel, weil mit der Befragung von Haushalten illegale
Aktivitäten und die bereits im Bruttoinlandsprodukt durch
das Statistische Bundesamt verwendete Größe der Schat-
tenwirtschaft nicht erfasst sind sowie eine gewisse Unter-

schätzung der hoch professionellen Schwarzarbeit erwar-
tet werden darf. Deutlicher ausgeprägt ist die Bereitschaft
zur Schwarzarbeit (Abbildung 12).

Knapp 21 Prozent der Befragten geben an, dass sie
schwarz arbeiten würden, wenn sie die Gelegenheit dazu
hätten. Dieser Anteil liegt etwas höher als das von der
Rockwool Foundation für 2005 angegebene Potential zur
Schwarzarbeit von 19,8 Prozent. Die Größenordnung der
Bereitschaft zur Schwarzarbeit bleibt im Zeitverlauf relativ
stabil. 

In der Befragung geben zudem 1,1 Prozent der Befragten
an, im vergangenen Jahr Kapitaleinkünfte nicht ordnungs-
gemäß versteuert zu haben. Von diesen hielten nach eige-
nen Angaben nur knapp 10 Prozent ihre nicht versteuerten
Kapitaleinkünfte auf ausländischen Konten. Dies steht in
starkem Kontrast zu den 45 Prozent der Befragten, die be-
haupten, die Steuerhinterziehung werde durch ausländische
„Steueroasen“ begünstigt.

Abbildung 11: Tatsächliches Ausmaß an Schwarzarbeit

Quelle: Feld/Schneider/Baskaran (2010). 

Quelle: Feld/Schneider/Baskaran (2010). 
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6 Eine Gratwanderung für die Politik

In den multivariaten Analysen zeigt sich ein interessantes
Muster an Ergebnissen. Die Politik der Abschreckung
scheint im Wesentlichen über eine Erhöhung der Kontroll-
intensität zu funktionieren. Nach unseren Schätzergebnis-
sen schränkt eine subjektiv erwartete höhere Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit sowohl die tatsächliche als auch die
potentielle Schwarzarbeit und die Hinterziehung von Kapi-
taleinkommensteuern ein.

Die Höhe des Strafmaßes hat hingegen keinen eindeutigen
signifikanten Einfluss auf die Schwarzarbeit. Was dies im
Zusammenspiel von Strafen und Kontrollen bedeutet, lässt
sich ebenfalls nicht eindeutig beantworten. Das Zusam-
menspiel dieser beiden Instrumente reduziert die Wahr-
scheinlichkeit, tatsächlich schwarz zu arbeiten, eindeutig
und signifikant, hat aber keine robusten Wirkungen auf die
Bereitschaft zur Schwarzarbeit oder die Hinterziehung von
Kapitaleinkommensteuern. Der Einfluss der Steuermoral ist
hingegen in allen geschätzten Modellen eindeutig: Je
größer die Akzeptanz des Hinterziehungsverhaltens, umso
wahrscheinlicher ist das Verhalten selbst. Die Grenzab-
gabenbelastung hat schließlich keine robusten Effekte.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Eindämmung
der Steuerunehrlichkeit kein einfaches Geschäft ist. Die
Abschreckung durch das Steuerstrafrecht, insbesondere
die Kontrollintensität, ist ein bedeutendes Element, welches
die Steuerhinterziehung zu reduzieren vermag. Die Steuer-
pflichtigen sollten wissen, dass Steuerhinterziehung rechts-
widrig ist. Zudem möchten die ehrlichen Steuerpflichtigen
sicherstellen, dass rechtswidriges Verhalten sanktioniert
wird. Keiner will der letzte Dumme sein, der seine Steuern
ehrlich zahlt. 

Es genügt aber auch in Deutschland nicht, lediglich auf Ab-
schreckung zu setzen. Soziale Normen, vor allem die Steuer-
moral, sind ebenso wichtig für das Ausmaß an Steuerehr-
lichkeit. Die Steuermoral lässt sich hingegen nicht durch
einfache politische Maßnahmen beeinflussen. Wichtig für
die Steuermoral ist die Austauschbeziehung zwischen
Staat und Bürger. Wenn die Steuerzahler im Austausch für
ihre Steuerzahlungen öffentliche Leistungen in hoher Qua-
lität erhalten, steigt ihre Bereitschaft, diese mit Steuern zu
finanzieren. Gleiches gilt selbst dann, wenn die Steuerein-
nahmen zur Finanzierung von Umverteilungsmaßnahmen
im Sozialsystem eingesetzt werden, vor allem wenn die po-
litischen Entscheidungen, die zu einer solchen Umvertei-

lung führen, als gerecht oder fair empfunden werden.
Schließlich kann auch ein freundlicher, kundenorientierter
Umgang der Finanzbehörden mit dem Steuerpflichtigen zur
Steuerehrlichkeit beitragen. 



In der vergangenen Dekade hat Deutschland den Kampf
gegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung durch zahl-
reiche Maßnahmen verschärft. Doch sind Steuerhinter-
ziehung und Schwarzarbeit in Deutschland tatsächlich so
omnipräsent, wie die Bundesregierung immer wieder glau-
ben machen will? Und wie erfolgreich ist der von ihr einge-
schlagene Weg der Abschreckung? Diesen Fragen geht die
vorliegende Studie nach. Empirische Basis ist eine in Zu-
sammenarbeit mit TNS Infratest München im Jahr 2009
durchgeführte repräsentative Befragung von 2.149 Per-
sonen in Deutschland. Die Befragung war so angelegt,
dass nicht nur das Ausmaß der Steuerunehrlichkeit ermit-
telt werden kann, sondern auch die individuellen Einschät-
zungen möglicher Determinanten von Steuerunehrlichkeit. 

Einflussfaktoren von Steuerehrlichkeit und Schwarzarbeit

Eine Politik der Abschreckung setzt entweder auf Strafen
oder auf Kontrolle. Die potentiellen Kosten für den Steuer-
sünder steigen an, je eher er erwischt zu werden droht oder
je schärfer er bestraft wird. Entscheidend sind dabei die
subjektiven Einschätzungen der Steuerpflichtigen. Steuer-
ehrlichkeit hängt aber nicht nur von der Abschreckungswir-
kung des Rechts ab. Vom Strafrecht geht zugleich auch
eine symbolische und erzieherische Norm aus. Morali-
sches Verhalten der Bürger entlastet das Rechtssystem, da
der Staat weniger Ressourcen für die Rechtsdurchsetzung
aufbringen muss. Sofern Gesetzesverstöße hingegen als
Kavaliersdelikt angesehen werden, leidet die Funktions-
fähigkeit des Rechtsstaates. Die Befragungsergebnisse
zeigen, dass die Beziehung zwischen dem Steuerstaat
und seinen Bürgern im Wesentlichen intakt sein dürfte.
93,9 Prozent der befragten Bürger äußern eine ablehnende
Haltung gegenüber Sozialbetrug, 72,5 Prozent halten ein
solches Verhalten sogar für völlig unvertretbar. Steuerhin-
terziehung wird mit einer Ablehnungsquote von 87,7 Pro-
zent etwas weniger kritisch gesehen. Entsprechend halten
auch nur 48,5 Prozent der Befragten Steuerhinterziehung
für gänzlich unvertretbar. Die geringsten moralischen Be-
denken bestehen gegen Schwarzarbeit. Nur 78,1 Prozent
äußern sich ablehnend und lediglich 32,6 Prozent sehen sie
als vollkommen unvertretbar an. Bemerkenswert ist, dass
Schwarzarbeit zwischen Privatpersonen deutlich eher ak-
zeptiert wird als professionelle Schwarzarbeit zwischen
Unternehmen. 

Neben dem Strafrecht kann das Hinterziehungsverhalten
auch durch die individuelle Risikobereitschaft und den Ver-
lauf des Steuer- bzw. Abgabentarifs beeinflusst werden.
Darüber hinaus spielt die Verwendung der staatlichen Ein-
nahmen eine Rolle. Während für klassische öffentliche Gü-
ter wie Bildung oder öffentliche Sicherheit eine hohe Zah-
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Executive Summary

lungsbereitschaft besteht und auch die Zahlungsbereit-
schaft für Sozialleistungen nur geringfügig niedriger aus-
fällt, besteht ein beträchtlicher Zahlungswiderstand bei
einer Verschwendung von Steuermitteln.

In der Befragung wird zwischen drei Formen von Steuerun-
ehrlichkeit unterschieden. Die tatsächliche Schwarzarbeit
liegt bei knapp 6 Prozent und damit geringfügig niedriger
als bei früheren Befragungen. Deutlich ausgeprägter ist die
Bereitschaft zur Schwarzarbeit, die bei knapp 21 Prozent
und damit leicht über dem Niveau früherer Befragungen
liegt. Lediglich 1,1 Prozent der Befragten geben an, im ver-
gangenen Jahr Kapitaleinkünfte hinterzogen zu haben. Von
diesen hielten nach eigenen Angaben nur knapp 10 Prozent
ihre nicht versteuerten Kapitaleinkünfte auf ausländischen
Konten.

Bestimmungsfaktoren von Schwarzarbeit
und Steuerhinterziehung – empirische Ergebnisse 

Mit Hilfe multivariater Analysen lassen sich die Einflussfak-
toren der Steuerunehrlichkeit empirisch ermitteln. Dabei
zeigt sich ein interessantes Muster an Ergebnissen. Die Po-
litik der Abschreckung scheint im Wesentlichen über eine
Erhöhung der Kontrollintensität zu funktionieren: Eine sub-
jektiv erwartete höhere Entdeckungswahrscheinlichkeit
schränkt alle drei betrachteten Formen der Steuerunehr-
lichkeit ein. Die Höhe des Strafmaßes hat hingegen kei-
nen eindeutigen signifikanten Einfluss auf die Schwarzar-
beit. Was dies im Zusammenspiel von Strafen und Kontrol-
len bedeutet, lässt sich ebenfalls nicht eindeutig beantwor-
ten. Das Zusammenspiel dieser beiden Instrumente redu-
ziert die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich schwarz zu arbei-
ten, eindeutig und signifikant, hat aber keine robusten Wir-
kungen auf die Bereitschaft zur Schwarzarbeit oder die
Hinterziehung von Kapitaleinkommensteuern. Der Einfluss
der Steuermoral ist hingegen in allen geschätzten Modellen
eindeutig: Je größer die Akzeptanz des Hinterziehungs-
verhaltens, umso wahrscheinlicher ist das Verhalten
selbst. Die Grenzabgabenbelastung hat schließlich keine
robusten Effekte. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Eindämmung
der Steuerunehrlichkeit kein einfaches Geschäft ist. Eine
wichtige Rolle kommt der Kontrollintensität zu. Es genügt
aber nicht, lediglich auf Abschreckung zu setzen. Soziale
Normen, vor allem die Steuermoral, sind ebenso wichtig für
das Ausmaß an Steuerehrlichkeit. Hier stoßen einfache po-
litische Maßnahmen schnell an ihre Grenzen. Vorausset-
zung ist aber in jedem Fall ein verantwortungsvoller Um-
gang mit den Steuereinnahmen durch den Staat sowie
eine als fair empfundene Politik.


